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1. Instanz

Aktenzeichen S 1 P 98/00
Datum 01.10.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 7 P 55/02
Datum 11.07.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
01.10.2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die RÃ¼cknahme der Bewilligung von Pflegegeld nach
Pflegestufe I ab 01.09.2000 streitig.

Bei dem 1981 geborenen KlÃ¤ger liegt eine okzipitale Enzephalozele mit
Hydrocephalus internus sowie seit etwa zehn Jahren ein cerebrales Anfallsleiden
vor. Die Bayer. Versicherungskammer, mit der der Vater des KlÃ¤gers einen
privaten Pflegeversicherungsvertrag geschlossen hatte, bewilligte mit Schreiben
vom 24.10.1996 ab 01.05.1995 Leistungen nach Pflegestufe I. MaÃ�gebend war ein
Gutachten des Dr.H. vom 15.08.1996, erstellt fÃ¼r die M. GmbH, in dem es heiÃ�t,
es sei Kontrolle beim Waschen und der Beachtung der Funktion des
SpitzhÃ¤uteventils und dreimal in der Woche UnterstÃ¼tzung beim Baden bzw.
Duschen erforderlich; der Zeitbedarf hierfÃ¼r betrage durchschnittlich 20 Minuten.
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Bei der ErnÃ¤hrung bestehe kein Hilfebedarf. Bei der MobilitÃ¤t bedÃ¼rfe es eines
AnstoÃ�es beim Aufstehen und Ankleiden sowie einer Kontrolle des Vollzugs. Der
KlÃ¤ger mÃ¼sse mit dem Pkw ca. sechs Kilometer zur Schule gebracht und
abgeholt werden, und zwar je nach Stundenplan an zwei bis drei Wochentagen
zweimal. Zu Arzt- und Klinikbesuchen mÃ¼sse er ca. einmal im Monat bzw. Quartal
begleitet werden. Der tagesdurchschnittliche Zeitbedarf bei der MobilitÃ¤t betrage
85 Minuten. BezÃ¼glich der Hauswirtschaft sei kein Mehraufwand gegenÃ¼ber
einem gleichaltrigen Jungen gegeben.

Seit 01.09.1998 ist der KlÃ¤ger in einem SteuerbÃ¼ro zur Berufsausbildung
beschÃ¤ftigt und deshalb bei der Beklagten versichert. Diese bewilligte mit
Bescheid vom 26.11.1998 ohne weitere PrÃ¼fung dem KlÃ¤ger ab 01.09.1998
Pflegegeld nach Stufe I.

Am 09.04.1999 wurde der KlÃ¤ger von einer Pflegefachkraft des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen in Bayern (MdK) untersucht. Im Bereich der
Grundpflege wurde ein Hilfebedarf von zehn Minuten beim Duschen/Baden sowie
von fÃ¼nf Minuten beim Verlassen/Wiederaufsuchen der Wohnung (Arztbesuch)
festgestellt.

Von der Beklagten mit Schreiben vom 26.04.1999 dazu angehÃ¶rt, dass die
Voraussetzungen fÃ¼r die Bewilligung von Leistungen der Pflegestufe I nicht mehr
vorlÃ¤gen, legte der KlÃ¤ger einen Bericht des Neurologen und Psychiaters Dr.H.
vom 05.12.1998 und eine Bescheinigung des Hausarztes Dr.D. vom 17.06.1995 vor.
Weiterhin machte er geltend, es sei stÃ¤ndige Beaufsichtigung, Kontrolle,
Hilfestellung, Motivation und psychischer Beistand erforderlich. Der Hausarzt
empfehle tÃ¤glich unter Aufsicht â�� wegen eines mÃ¶glichen epileptischen
Anfalles erforderlich â�� ein Wannenbad zur Entspannung fÃ¼r die Dauer von 30
Minuten und Ã�bungen beim Krankengymnasten zur Entkrampfung (15 Minuten
tÃ¤glich).

In einem weiteren Gutachten des MdK nach einer Untersuchung am 28.12.1999
wurde ein Hilfebedarf beim Baden von zwei Minuten und beim
Aufstehen/Zubettgehen von sechs Minuten sowie beim Ankleiden von drei Minuten,
in der hauswirtschaftlichen Versorgung von 45 Minuten festgestellt.

Mit Bescheid vom 24.02.2000 wurde mitgeteilt, die Voraussetzungen der
Pflegestufe I seien nicht mehr gegeben.

Auf Widerspruch hin erging ein weiterer Bescheid vom 12.04.2000, der den
vorangegangenen Bescheid aus formalrechtlichen GrÃ¼nden aufhob. Bei der
Antragstellung im Januar 1998 hÃ¤tte bei Vorlage des M.-Gutachtens bereits eine
Begutachtung durch den MdK eingeleitet werden mÃ¼ssen, da im Bereich der
MobilitÃ¤t Zeiten berÃ¼cksichtigt worden seien, die auÃ�erhalb der Verrichtungen
des Â§ 14 Abs 4 SGB XI lÃ¤gen (Fahrten mit dem Pkw zur Schule, Verrichtungen, die
nicht wÃ¶chentlich anfallen). Somit hÃ¤tten zumindest nach diesem Gutachten
Leistungen fÃ¼r Pflegestufe I nicht gewÃ¤hrt werden dÃ¼rfen. Bei dem damaligen
Bewilligungsbescheid habe es sich um einen rechtswidrigen Bescheid im Sinne des 
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Â§ 45 SGB X gehandelt, der innerhalb der Zweijahresfrist zurÃ¼ckgenommen
werden kÃ¶nne. Auf Grund dieser irrtÃ¼mlichen Leistungsbewilligung 1998 seien
die laufenden Zahlungen mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft einzustellen.

Auf erneuten Widerspruch hin, in dem geltend gemacht wurde, man habe den
Bescheid vom 12.04.2000 nicht erhalten, erlieÃ� die Beklagte den Bescheid vom
16.08.2000, mit dem sie die Bewilligung fÃ¼r die Zeit ab 01.09.2000
zurÃ¼cknahm.

Den Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 12.10.2000
zurÃ¼ck. Zu den vorliegend zu berÃ¼cksichtigenden Ã¶ffentlichen Interessen
zÃ¤hlten im Hinblick auf das Rechtstaats-prinzip das Interesse an der Einhaltung
und gleichmÃ¤Ã�igen Anwendung der Rechtsordnung sowie das Interesse der
Solidargemeinschaft an der Vermeidung nicht gerechtfertigter Aufwendungen.
DarÃ¼berhinaus resultiere ein erhÃ¶htes RÃ¼cknahmeinteresse vorliegend
insbesondere aus dem Umstand, dass es sich um einen Verwaltungsakt mit
Dauerwirkung handele, mit der Folge, dass aus dem rechtswidrigen Verwaltungsakt
eine rentenÃ¤hnliche Zahlung resultiere, die fÃ¼r die Zukunft nur noch bei
wesentlicher Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse abÃ¤nderbar wÃ¤re. Die Entscheidung
stehe darÃ¼berhinaus im Ermessen. In diesem Zusammenhang seien die Folgen
der RÃ¼cknahme in wirtschaftlicher Hinsicht berÃ¼cksichtigt worden. Durch die
RÃ¼cknahme komme es zwar zu einer VermÃ¶genseinbuÃ�e; da es sich bei den
Leistungen der Pflegeversicherung jedoch nicht um Leistungen zur
Existenzsicherung handele, seien die wirtschaftlichen Folgen nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig
schwer. Die Leistungseinstellung fÃ¼r die Zukunft bedeute unter Einbeziehung aller
GesamtumstÃ¤nde keine unzumutbare HÃ¤rte. Im Ã�brigen seien weitere
UmstÃ¤nde, die unter AusÃ¼bung des Ermessens eine andere Entscheidung
zulieÃ�en, nicht ersichtlich.

Mit seiner zum Sozialgericht Bayreuth (SG) erhobenen Klage hat der KlÃ¤ger
geltend gemacht, die MÃ¶glichkeit der Aufhebung des Bewilligungsbescheides nach
Â§ 45 SGB X bestehe nicht mehr, da die Zweijahresfrist des Â§ 45 Abs 3 SGB X
bereits abgelaufen gewesen sei. Man mÃ¼sse insoweit auf den Erstbescheid der
Bayer. Versicherungskammer vom 24.10.1996 abstellen. Die Beklagte habe mit
ihrem Bescheid vom 26.11.1998 keine eigene Feststellung getroffen, sondern
aufgrund der Feststellungen der Vorversicherung, nÃ¤mlich der Bayer.
Versicherungskammer, die Leistungen weitergewÃ¤hrt. DarÃ¼ber hinaus sei der
KlÃ¤ger nach wie vor pflegebedÃ¼rftig. Erforderlich seien AnstoÃ� und Kontrolle
der KÃ¶rperpflege und MobilitÃ¤t. Die Feststellungen des Dr.H. widersprÃ¤chen
nicht den Richtlinien vom 07.11.1994 in der Fassung vom 21.12.1995, wonach beim
Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung Verrichtungen zu berÃ¼cksichtigen
seien, die fÃ¼r die Aufrechterhaltung der LebensfÃ¼hrung zu Hause
unumgÃ¤nglich seien und das persÃ¶nliche Erscheinen des PflegebedÃ¼rftigen
erforderten, was angesichts der Schulpflicht bei dem Schulbesuch der Fall sei.

Das SG hat Befundberichte des Nervenarztes Dr.H. und des Hausarztes Dr.D.
beigezogen, aus denen sich ergibt, dass der KlÃ¤ger etwa monatlich bei diesen
Ã�rzten zur Untersuchung erscheint. Im Auftrag des SG hat der SachverstÃ¤ndige
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Dr.H. nach persÃ¶nlicher Untersuchung des KlÃ¤gers am 06.07.2001 das Gutachten
vom 16.07.2001 erstellt. Bei der KÃ¶rperpflege bestehe ein Hilfebedarf beim
Duschen in HÃ¶he von tÃ¤glich drei Minuten und beim Baden von fÃ¼nf Minuten,
beim Aufstehen/Zubettgehen von vier Minuten und beim
Verlassen/Wiederaufsuchen der Wohnung von drei Minuten (Fahrten zur
Krankengymnastik). Die aufgrund der Untersuchung vom 15.08.1996 erfolgte
Einstufung in Pflegestufe I sei unzutreffend gewesen. Der damals im Bereich
MobilitÃ¤t angenommene pauschale Hilfebedarf von 85 Minuten sei zu hoch
angesetzt worden.

Hierzu hat der KlÃ¤ger ein Attest des Dr.D. vom 21.08.2001 vorgelegt, wonach
wegen hÃ¤ufiger nÃ¤chtlicher Angst- und Verkrampfungsproblemen vor dem
tÃ¤glichen Zubettgehen ein 30-minÃ¼tiges Entspannungsbad verordnet worden
sei, das dem KlÃ¤ger ein leichteres beschwerdefreieres Durchschlafen ermÃ¶gliche.

Mit Urteil vom 01.10.2002 hat das SG die Klage abgewiesen. Der Verwaltungsakt
der Beklagten vom 26.11.1998 sei rechtswidrig gewesen, denn eine
PflegebedÃ¼rftigkeit im Sinne der Pflegestufe I habe zum damaligen Zeitpunkt und
auch spÃ¤ter nicht vorgelegen. Das Gericht gehe in Ã�bereinstimmung mit dem
Ã¼berzeugenden Gutachten des Dr.H., das im Ergebnis mit den Gutachten des MdK
im Einklang stehe, davon aus, dass die Voraussetzungen der Pflegestufe I weder
jetzt noch zum Zeitpunkt der Bewilligung der Leistung vorgelegen hÃ¤tten. Das
tÃ¤gliche 30-minÃ¼tige Entspannungsbad gehÃ¶re nicht zu den im Rahmen der
Beurteilung der PflegebedÃ¼rftigkeit maÃ�geblichen Verrichtungen. Der von Dr.H.
angesetzte Hilfebedarf von drei Minuten beim Duschen und fÃ¼nf Minuten beim
Baden sei ausreichend. Die Hilfen beim Aufstehen bzw. Zubettgehen beschrÃ¤nkten
sich auf Aufforderungen. Bei den angefÃ¼hrten "Stimmungslagen" handele es sich
nicht um BeeintrÃ¤chtigungen, die zu einem nennenswerten Hilfebedarf fÃ¼hrten.
Dieser wÃ¼rde vom Vater des KlÃ¤gers drastischer dargestellt, als dies anhand der
vorliegenden GesundheitsstÃ¶rungen nachvollziehbar sei. Immerhin sei der KlÃ¤ger
in der Lage, selbststÃ¤ndig am Berufsschulunterricht teilzunehmen und einen Beruf
zu erlernen. Die Begleitung zur Schule und zur Arbeit seien nicht
berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hig. Ein hÃ¶herer Hilfebedarf sei auch nicht fÃ¼r die
Besuche beim Krankengymnasten bzw. bei Ã�rzten anzusetzen. Im Rahmen der
ErÃ¶rterung sei klar geworden, dass derartige Besuche im Zusammenhang mit der
ohnehin gegebenen Anwesenheit am Ort der beruflichen TÃ¤tigkeit erfolgten und
der Vater des KlÃ¤gers auch nicht warten mÃ¼sse, sondern EinkÃ¤ufe tÃ¤tige.
Medikamente kÃ¶nnten bei der Gelegenheit ebenfalls besorgt werden. Es kÃ¶nne
dahinstehen, ob hierzu Ã¼berhaupt eine Begleitung nÃ¶tig sei. Besuche beim
Hausarzt, Heilpraktiker sowie Nervenarzt fÃ¤nden jeweils nicht in der erforderlichen
Dichte statt. Die nachvollziehbare Hilfe beim Eintreten eines epeleptischen Anfalls
â�� durchschnittlich einmal im Kalendervierteljahr â�� sei nicht
berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hig, ebensowenig die zeitaufwÃ¤ndige psychische soziale
Betreuung. Die Beklagte habe vorliegend den Bescheid mit Wirkung fÃ¼r die
Zukunft zurÃ¼cknehmen kÃ¶nnen. Entgegen der Auffassung des KlÃ¤gers handele
es sich bei dem Schreiben vom 26.11.1998 um einen Verwaltungsakt. Dieser habe
nach Â§ 45 Abs.3 Satz 1 SGB X bis zum Ablauf von zwei Jahren nach seiner
Bekanntgabe zurÃ¼ckgenommen werden kÃ¶nnen. Die Bayer.
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Beamtenkrankenkasse erbringe ihre Leistungen nicht hoheitlich, sondern im
Rahmen eines privaten Versicherungsvertrages. Bei deren Bewilligung handele es
sich daher nicht um einen Verwaltungsakt. Die Beklagte habe das ihr zustehende
Ermessen in nicht zu beanstandender Weise ausgeÃ¼bt. Sie habe die Wertigkeit
des Vertrauens auf den Bestand der getroffenen Entscheidung mit dem AusmaÃ�
des Ã¶ffentlichen Interesses an der Herstellung eines rechtmÃ¤Ã�igen Zustandes
abgewogen und dabei die Grenzen des Ermessens eingehalten.

Mit seiner Berufung macht der KlÃ¤ger geltend, nicht in der Lage zu sein,
selbstÃ¤ndig am Berufsschulunterricht teilzunehmen, sondern hierbei der Hilfe in
Form des Fahrdienstes zur Berufsschule zu bedÃ¼rfen. Der KlÃ¤ger verdanke sein
derzeitiges ArbeitsverhÃ¤ltnis einer FÃ¶rderung durch das Arbeitsamt in Form eines
50%-igen Zuschusses. Bei der KÃ¶rperpflege sei tÃ¤glich Hilfe beim Baden fÃ¼r die
Dauer von 30 Minuten und drei- bis viermal die Woche beim Duschen von sechs bis
sieben Minuten erforderlich. Der Hilfebedarf beim Aufstehen/Zubettgehen betrage
tÃ¤glich 15 Minuten, fÃ¼r das Verlassen/Aufsuchen der Wohnung einmal pro Woche
sechs Minuten, fÃ¼r die Arztbesuche, ca. einmal pro Woche, sieben Minuten und
fÃ¼r die nÃ¤chtliche Kontrolle tÃ¤glich zwei Minuten. Zu Unrecht gehe das SG
davon aus, dass die Beklagte ihren Bescheid mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft habe
zurÃ¼cknehmen kÃ¶nnen. Bei der vorangegangenen Bewilligung von Leistungen
nach Pflegestufe I habe es sich um die Leistungszusage einer privaten
Pflegeversicherung gehandelt, welche fÃ¼r den KlÃ¤ger eine gesicherte
Rechtsposition dargestellt habe. Ein Wechsel zwischen den beiden gesetzlich
verankerten PflegeversicherungstrÃ¤gern dÃ¼rfe nicht zu Lasten des Versicherten
gehen. Hinsichtlich der Zwei-Jahres-Frist sei auf den Bescheid der Bayer.
Beamtenkrankenkasse vom 15.08.1996, den die Beklagte zum Gegenstand ihres
eigenen Verwaltungsaktes gemacht habe, abzustellen.

Der KlÃ¤ger beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 01.10.2002 und den Bescheid der
Beklagten vom 16.08.2000 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
12.10.2000 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird im Ã�brigen auf den Inhalt der
Verwaltungsunterlagen der Beklagten und der Verfahrensakten beider
RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151 des
Sozialgerichtsgesetzes â�� SGG -), ein AusschlieÃ�ungsgrund (Â§ 144 Abs.1 SGG)
liegt nicht vor.

In der Sache erweist sich das Rechtsmittel als unbegrÃ¼ndet.
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Zu Recht hat das SG die Klage abgewiesen, da die angefochtenen Bescheide der
Beklagten nicht zu beanstanden sind.

Der Senat schlieÃ�t sich den AusfÃ¼hrungen in den EntscheidungsgrÃ¼nden des
angefochtenen Urteils des SG an und sieht gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 SGG von einer
weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab. Die BerufungsbegrÃ¼ndung
fÃ¼hrt zu keiner anderen Beurteilung. Das BSG hat in dem vom KlÃ¤ger
angefÃ¼hrten Urteil vom 22.08.2001, B 3 P 4/01 R, ausdrÃ¼cklich festgestellt, dass
die Regelungen des SGB X Ã¼ber die Aufhebung von Leistungsbescheiden auf die
private Pflegeversicherung nicht anwendbar sind, weshalb die Leistungszusage des
privaten PflegeversicherungstrÃ¤gers mit Schreiben vom 24.10.1996 nicht den Lauf
der Zwei-Jahres-Frist des Â§ 45 Abs.3 Satz 1 SGB X bewirken konnte. FÃ¼r die
Wirksamkeit bzw. AbÃ¤nderbarkeit von Leistungszusagen in der privaten
Pflegeversicherung einerseits und der gesetzlichen Pflegeversicherung andererseits
gelten deshalb unterschiedliche GrundsÃ¤tze. Die Beklagte hat erstmals mit
Bescheid vom 26.11.1998 Ã¼ber die Bewilligung von Leistungen aus der
gesetzlichen Pflegeversicherung entschieden und konnte diese Entscheidung
innerhalb von zwei Jahren zurÃ¼cknehmen. Im Ã�brigen ergibt sich auch aus dem
Vorbringen in der BerufungsbegrÃ¼ndung nicht, dass die Voraussetzungen fÃ¼r die
Bewilligung von Leistungen nach Pflegestufe I in der Vergangenheit vorgelegen
haben oder gegenwÃ¤rtig vorliegen. Der geltend gemachte Hilfebedarf von 30
Minuten im Zusammenhang mit dem Ã¤rztlich verordneten Entspannungsbad ist
nicht zu berÃ¼cksichtigen, da es sich hierbei um eine MaÃ�nahme der
medizinischen Behandlungspflege und nicht um eine Verrichtung im Sinne des Â§
14 Abs.4 Nr.1 SGB XI handelt. FÃ¼r das ohne diese medizinische Verordnung
erforderliche Duschen bzw. Baden, fÃ¼r das allenfalls Hilfe in Form von Aufsicht
erforderlich ist, kann kein hÃ¶herer Hilfebedarf als fÃ¼nf Minuten tÃ¤glich
angesetzt werden, weshalb auch nach der eigenen Berechnung des KlÃ¤gers der
gem. Â§ 15 Abs.3 Nr.1 SGB XI im Bereich der Grundpflege erforderliche Hilfebedarf
von mehr als 45 Minuten nicht erreicht wird.

Somit war die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
01.10.2002 zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision im Sinne des Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2
SGG liegen nicht vor.

Erstellt am: 04.02.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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